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Anmeldetalon Waldspielgruppe für Sommer 2026 
Ab ca. 3 Jahren – Treffpunkt Friedhof Federen 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname des Kindes Vor- und Nachname der Mutter/Vater 
 
____________________________________________________________________________________ 
Adresse PLZ/Wohnort 
 
____________________________________________________________________________________ 
Telefon Natel und oder Notfallnummer 
 
____________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum des Kindes E-Mail Adresse 
 
________________ _________________________________ r Ja      r Nein      r wenig 
Nationalität Muttersprache Versteht das Kind Deutsch? 
 
____________________________________________________________________________________ 
Allergien, Sonstiges 
 
 
Die Waldspielgruppe findet jeweils am Dienstagmorgen von 8.30 bis 11.30 Uhr statt. Die 
Waldspielgruppe startet nur, wenn wir mindestens 8 Anmeldungen haben.  
Beginn der Waldspielgruppe: Woche 35 am Dienstag, 25. August 2026 
 
Die Kinder sind NICHT durch die Spielgruppe versichert. Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache 
der Eltern. 
 
Sie bezahlen im Voraus mit Einzahlungsschein, den Sie von uns erhalten. Bitte Zahlungsmodus 
ankreuzen: 
r Quartal: 4 Raten à Fr. 235.- = pro Jahr Fr. 940.-, EK Mitglieder 4 Raten à Fr. 230.- = pro Jahr Fr. 920.- 
r Halbjahr: 2 Raten à Fr. 470.- = pro Jahr Fr. 940.-, EK Mitglieder 2 Raten à Fr. 460.- = Pro Jahr Fr. 
920.- 
r Ich zahle mit Onlinebanking und brauche nur eine QR Rechnung. Ich bezahle in ____ Raten. 
 
Mein Kind wird das ElKi Turnen besuchen r Ja r Nein 
Sind Sie Mitglied beim Elternkreis RFT r Ja r Nein 
 
Dürfen Fotos von Ihrem Kind auf der Homepage des Elternkreis (www.elternkreis.ch) aufgeschaltet 
werden? 
r Ja      r Nein  
 
Darf die Spielgruppe den Kindergarten informieren, dass ihr Kind die Spielgruppe bei uns besucht hat? 
r Ja      r Nein 
 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklären Sie sich mit den Vertragsbedingungen (siehe Seite 2 
+3) einverstanden. 
 
____________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 
 
Ausgefülltes Formular entweder in der Spielgruppe abgeben oder an folgende Adresse senden: 
Marianne Gautschi, Schloss Teufen 6, 8428 Teufen oder managucci79@icloud.com 
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Allgemeine Vertragsbedingungen der Spielgruppe des 
Elternkreis RFT 
 
Anmeldung 
Die Anmeldungen können wie folgt bezogen werden: auf der Homepage 
www.elternkreis.ch/spielgruppe.html, via E-Mail managucci79@icloud.com oder in der Spielgruppe. Bitte 
reichen Sie die Anmeldung bis Ende Mai ein. Die Einteilungen werden Anfang Juni gemacht und bis 
spätestens Ende Juni verteilt. 
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Erfolgt der Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe ist eine 
Umtriebsentschädigung von Fr. 50.- zu entrichten. Mit der Zahlung des ersten Beitrages ist die 
Anmeldung definitiv erfolgt. Ein Eintritt während des Jahres ist möglich, wenn Platz vorhanden ist. 
 
Ablöseprozess 
Die Spielgruppe ist für Ihr Kind wahrscheinlich der erste Schritt in fremde Obhut und somit mit Ängsten, 
Unsicherheiten und Erwartungen auch für Sie als Eltern verbunden. Wir helfen Ihnen bei diesem 
Loslöseprozess, indem wir Ihnen und dem Kind Zeit lassen. Bei Schwierigkeiten werden wir zusammen 
sicher einen Weg finden. Wichtig: Halten sie sich an Abmachungen, verabschieden Sie sich immer von 
Ihrem Kind und sagen Sie ihm, dass Sie wiederkommen. 
 
Dauer/Kosten/Bezahlung 
Die Waldspielgruppe dauert 3 Stunden jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr und wird in Zweier-Leitung geführt. 
Der Waldspielgruppenbeitrag beträgt im Jahr Fr. 940.-, für Mitglieder des Elternkreis Fr. 920.-. Zahlbar 
halbjährlich  
(1. August und 1. Februar) oder vierteljährlich. (1. August, 15. November, 1. Februar und 15. April) 
gemäss gewähltem Zahlungsmodus. 
Bei Abwesenheit des Kindes infolge Ferien, Krankheit oder Unfall entsteht keine Beitragsminderung. Bei 
Nichtzahlung und erfolgloser Mahnung verfällt der Anspruch auf den Spielgruppenplatz. 
Ebenfalls entsteht keine Beitragsminderung bei Abwesenheit der Leiterin, infolge Krankheit bis max. 2 
Morgen pro Schuljahr. 
Die Absage der Waldspielgruppe wegen schlechter Witterung (Sturm, Kälte) hat keine Rückerstattung 
des Beitrages zur Folge. Bei lang anhaltender Kälte behalten wir uns vor, die Dauer der Waldspielgruppe 
zu verkürzen. 
Müssen auf Grund einer Weisung des Bundesrates/der Kantone die Kindergärten wegen einer Pandemie 
o.ä. für eine Zeit geschlossen werden, schliesst auch die Spielgruppe. Schadensansprüche oder 
Rückvergütungen können dafür nicht geltend gemacht werden, da die Spielgruppe ihren Verpflichtungen 
trotzdem nachkommen muss (Löhne, Miete etc.) 
 
Probezeit 
Die Probezeit geht bis zu den Herbstferien. Bei Austritt während der Probezeit wird ein Unkostenbeitrag 
von  
Fr. 95.- verrechnet. Eine Kündigung während des Jahres ist schriftlich und unter Einhaltung einer 
dreimonatigen Kündigungsfrist möglich. Der Vertrag läuft automatisch zum Eintritt in den Kindergarten 
aus. 
 
Ferien-, Feier- und Weiterbildungstage 
Die Ferien-, Feier- und Weiterbildungstage richten sich nach der Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-
Teufen. 
 
Geburtstag 
Wir freuen uns immer über einen Geburtstagsznüni (Kuchen, Brötli mit Schoggistängeli oder ähnliches). 
Mami und/oder Papi dürfen natürlich gerne mitfeiern. 
 
Abwesenheit 
Bitte das Kind bei Abwesenheit infolge Krankheit oder Ferien per SMS, WhatsApp oder Telefon 
abmelden. 
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Versicherung 
Die Kinder sind NICHT durch die Spielgruppe versichert. Die Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache 
der Eltern. 
 
Wichtige Informationen/Allergien/Krankheit 
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über: Krankheiten, Allergien auf Nahrungsmittel oder 
Insektenstiche, benötigte Medikamente, wer das Kind abholen darf. Diese Informationen werden 
vertraulich behandelt. 
 
Kleine Verletzungen während der Waldspielgruppe 
Mit der Unterzeichnung des Vertrages wird bestätigt, dass die Spielgruppenleiterin kleine Verletzungen 
medikamentös (Bepanthen Salbe, Wund-Desinfektionsmittel oder Arnika Globuli) behandeln darf. Wer 
damit nicht einverstanden ist, darf sich bei uns melden. 
 
Probleme 
Wenn Sie ein Anliegen haben, welches Sie besprechen möchten, gehen Sie bitte auf Ihre 
Spielgruppenleiterin zu. Der Austausch ist uns wichtig. Wir haben immer ein offenes Ohr auch ausserhalb 
der Spielgruppenzeiten. 
 
Haftung 
Es können keine Ansprüche aufgrund von Unfällen, Zeckenbissen oder Insektenstichen gegenüber der 
Waldspielgruppe und den Leiterinnen geltend gemacht werden. 
 
Zusammenarbeit Kindergarten 
Die Schulleitung des Kindergartens ist sehr froh, wenn wir sie informieren dürfen, dass ihr Kind bei uns in 
der Spielgruppe war. Für die Einteilung in die Kindergärten ist dies sehr hilfreich. Bei Fragen zu diesem 
Thema stehe ich gerne zur Verfügung. 
 


